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(4) Angaben gemäß Abs. 2 Buchst, а und Abs. 3 sind eben
falls vom Importlager dem Ministerium für Gesundheits
wesen mitzuteilen.

Abgabe- und Bezugsberechtigungen 
für Suchtmittel

§10

(1) Die Veräußerung, Abgabe und das sonstige Inverkehr
bringen sowie der Erwerb von Suchtmitteln dürfen nur auf 
Grund einer Abgabe- und Bezugsberechtigung des Ministe
riums für Gesundheitswesen erfolgen.

(2) Abgabe- und Bezugsberechtigungen sind nicht erforder
lich für Abgabe und Bezug von Suchtmitteln zwischen Betrie
ben, Versorgungsdepots und Importlager sowie zwischen Ver
sorgungsdepots bzw. Importlager und Apotheken. Dasselbe 
gilt für den Suchtmittelverkehr der Betriebe bzw. Versor
gungsdepots untereinander. In diesen Fällen treten an Stelle 
des Abgabe- und Bezugsberechtigungsverfahrens die im § 15 
geregelten Verfahren.

(3) Einer Abgabe- und Bezugsberechtigung bedürfen nicht:
a) Apotheken für die Abgabe suchtmittelhaltiger Arznei

mittel,
b) Verbraucher für den Erwerb suchtmittelhaltiger Arznei

mittel,
soweit die Abgabe und der Erwerb unter den in den §§ 13 
bis 16 der Zweiten Durchführungsbestimmung vorgeschriebe
nen Voraussetzungen erfolgt.

§11

(1) Anträge auf Erteilung von Abgabe- und Bezugsberechti
gungen sind schriftlich vom Leiter des jeweiligen Antragstel
lers an das Zentrale Suchtmittelbüro zu richten. Sie müssen 
den Namen des Mitarbeiters, unter dessen Leitung mit dem 
Suchtmittel gearbeitet wird, und eine Begründung für den 
Suchtmittelbedarf enthalten.

(2) Wird dem Antrag entsprochen, so übersendet das Mini
sterium für Gesundheitswesen dem Antragsteller das Original 
der Abgabe- und Bezugsberechtigung und legt darin den Liefe
rer des Suchtmittels fest. Zwei Durchschriften erhält der je
weilige Lieferer. Der Lieferer hat eine der ihm zugegangenen 
Durchschriften der Suchtmittelsendung beizufügen.

(3) Die erteilten Abgabe- und Bezugsberechtigungen sind 
beim jeweiligen Lieferer und Empfänger als Nachweise gemäß 
§ 4 Abs. 2 der Dritten Durchführungsbestimmung aufzubewah
ren.

§12

(1) Zur Einfuhr von Suchtmitteln sind Einfuhrgenehmigun
gen von den Außenhandelsbetrieben beim Zentralen Sucht-

y mittelbüro nach Muster (Anlage 2) zu beantragen.

(2) Sofern dem Antrag entsprochen wird, stellt das Ministe
rium für Gesundheitswesen Einfuhrgenehmigungen nach

у Muster (Anlage 3) aus. Das Original und eine Durchschrift der 
Einfuhrgenehmigung erhält der Außenhandelsbetrieb, je eine 
weitere Durchschrift der Empfänger der Sendung und das im 
Einfuhrantrag angegebene Grenz- bzw. Postzollamt. Der 
Außenhandelsbetrieb leitet das Original an den ausländischen 
Vertragspartner zur Vorlage bei der für die Erteilung der 
Ausfuhrgenehmigung zuständigen staatlichen Stelle des Aus
fuhrlandes weiter. 3

(3) Das zuständige Zollamt behandelt Einfuhrsendungen 
mit Suchtmitteln, für die ordnungsgemäße Einfuhrgenehmi
gungen vorliegen, nach den geltenden Zollverfahrensvor
schriften. Die Rechtsvorschriften über die Einfuhr von Waren 
werden durch das Vorliegen der Einfuhrgenehmigung beim 
Zollamt nicht berührt. Der Empfänger der Sendung hat die 
Übereinstimmung der Art und Menge der eingeführten Sucht
mittel mit den Bedingungen der Einfuhrgenehmigung zu

bestätigen und die Einfuhrgenehmigung mit dieser Bestäti
gung sowie die der Sendung beigefügte Ausfuhrgenehmigung 
des Ausfuhrlandes unverzüglich dem Zentralen Suchtmittel
büro zu übersenden.

(4) Soweit die für die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen 
zuständige staatliche Stelle des jeweiligen Ausfuhrlandes Aus
fuhrgenehmigungen an die entsprechende staatliche Stelle des 
jeweiUgen Einfuhrlandes versendet, reicht das Ministerium 
für Gesundheitswesen diese nach Eintragung der eingeführten 
Menge an das Ausfuhrland zurück.

(5) Einfuhrgenehmigungen sind nicht übertragbar. Sie haben 
eine Geltungsdauer von höchstens einem Jahr, gerechnet vom 
Tage der Ausstellung an. Nach Ablauf ihrer Geltungsdauer 
sind nicht benutzte Einfuhrgenehmigungen an das Ministerium 
für Gesundheitswesen zurückzugeben. Dieses macht nicht be
nutzte Einfuhrgenehmigungen ungültig und teilt die Ungültig
keit den Stellen mit, die gemäß Abs. 2 eine Ausfertigung der 
Einfuhrgenehmigung erhalten haben.

§13

(1) Zur Ausfuhr von Suchtmitteln sind Ausfuhrgenehmigun
gen von den Außenhandelsbetrieben beim Zentralen Sucht
mittelbüro nach Muster (Anlage 2) zu beantragen. Den Aus
fuhranträgen ist jeweils die Einfuhrgenehmigung der hierfür 
zuständigen staatlichen Stelle des Einfuhrlandes beizufügen.

(2) Sofern dem Antrag entsprochen wird, stellt das Mini
sterium für Gesundheitswesen für jede Sendung — bei Liefe
rung in Teilsendungen auch für jede Teilsendung — Ausfuhr
genehmigungen nach Muster (Anlage 4) aus. Das Original und ч 
eine Durchschrift der Ausfuhrgenehmigung erhält der Außen- \ 
handelsbetrieb, eine weitere Durchschrift die zuständige staat
liche Stelle des Einfuhrlandes zur Bestätigung der importier
ten Suchtmittelmenge an das Ministerium für Gesundheits
wesen.

(3) Der Außenhandelsbetrieb beantragt vor Absendung der 
Suchtmittel die zollamtliche Abfertigung nach den zollrecht
lichen Vorschriften. Die Durchschrift der Ausfuhrgenehmigung 
mit dem zollamtlichen Vermerk begleitet die Sendung.

(4) Ausfuhrgenehmigungen sind nicht übertragbar. Sie wer
den innerhalb des laufenden Kalenderjahres befristet. Nach 
Ablauf ihrer Geltungsdauer sind nicht benutzte Ausfuhrgeneh
migungen an das Ministerium für Gesundheitswesen zurück
zugeben; dieses macht nicht benutzte Ausfuhrgenehmigungen 
ungültig und teilt die Ungültigkeit den Stellen mit, die gemäß 
Abs. 2 eine Ausfertigung der Ausfuhrgenehmigung erhalten 
haben.

(5) Zur Ausfuhr bestimmte Suchtmittel dürfen innerhalb 
des Territoriums der Deutschen Demokratischen Republik 
nicht an den Empfänger oder einen von ihm Beauftragten 
ausgehändigt werden.

§14

(1) Bei der Durchfuhr von Suchtmitteln durch das Terri
torium der Deutschen Demokratischen Republik muß die die 
Suchtmittelsendung begleitende Ausfuhrgenehmigung folgende 
Angaben enthalten:

a) Ausfuhrland, Name und Anschrift des Lieferers,
b) Einfuhrland, Name und Anschrift des Empfängern,
c) Name der staatlichen Stelle, die die Einfuhrgenehmigung 

erteilt hat, sowie Nummer und Ausstellungsdatum der 
Einfuhrgenehmigung,

d) Art und Menge des Suchtmittels,
e) Geltungsdauer der Ausfuhrgenehmigung.

(2) Die Durchfuhr von Suchtmitteilsendungen, die an ein 
anderes als das in der begleitenden Ausfuhrgenehmigung an
gegebene Einfuhrland weitergeleitet werden sollen, ist nicht 
zulässig.


